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Statuten Schützenverein Seewis-Dorf

I.Zweck

Art.1
Der Schützenverein Seewis-Dorf ist ein Verein im Sinne von Art.60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er bezweckt die Förderung und Erhaltung der Schiessfertigkeit seiner Mitglieder im Interesse der Landesverteidigung sowie die Pflege von Kameradschaft und vaterländischer Gesinnung. Der Verein ist Mitglied des kantonalen und des schweizerischen Schützenvereins. Damit gehört er auch der Unfallversicherung schweizerischer Schützenvereine an. Der Verein verpflichtet sich, die ihm vom Bund zugewiesenen Aufgaben im Schiesswesen zu erfüllen und Schiesspflichtige ihr Programm ( Obligatorisch und Feldschiessen ) absolvieren zu lassen.

II.Mitgliedschaft
Art. 2

Der Eintritt in den Verein steht jedem in bürgerlichen Ehren stehenden Person, die in der Gemeinde Wohnsitz hat ( gesetzliche und reglementarische Ausnahmen vom Wohnsitzprinzip bleiben vorbehalten ) und im laufenden Jahr das 10. Altersjahr erreicht, offen. Personen zwischen dem 10. - 17. Altersjahr dürfen nur unter Aufsicht schiessen und müssen die Bewilligung des BSV vorweisen können. Für Ausländer gelten die gleichen Bedingungen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch das kantonale Militärdepartement. 

Art.3

Die Anmeldung zum Eintritt kann mündlich oder schriftlich beim Vorstand erfolgen. Dieser entscheidet über Aufnahme oder Abweisung.

Art. 4

Angehörige der Armee und weitere Empfänger von Bundesleistungen, welche nur an Vorübungen zu den Bundesübungen absolvieren, sind ohne persönliche Beitragsleistung zum Schiessen derselben zugelassen; sie gelten nicht als Vereinsmitglieder.

Von Schützen ( Nichtmitglieder ), deren freiwillige Tätigkeit sich auf die Teilnahme an Vorübungen zu den Bundesübungen beschränkt, kann ein Unkostenbeitrag erhoben werden. Weitere Verpflichtungen dürfen ihnen nicht auferlegt werden.

Art.5

Der Verein umfasst: 
1.Ehrenmitglieder




2.Freimitglieder




3.Aktivmitglieder




4.Jungschützen




5. Passivmitglieder

er besteht aus einer 300 m Gewehrsektion.

Art.6

Zum Ehrenmitglied kann auf Vorschlag des Vorstandes durch die Hauptversammlung ernannt werden, wer sich um das Schiesswesen im allgemeinen oder um den Verein in besonderer Weise verdient gemacht hat. Dem Ehrenmitglied wird eine vom Vorstand bestimmte Urkunde oder Ehrengabe überreicht. Ehrenmitglieder geniessen die gleichen Vereinsrechte wie die Aktivmitglieder. Sie zahlen den Jahresbeitrag. 

Art.7

Freimitglieder sind all jene Schützen, welche das 50.-igste Altersjahr erfüllt haben. Sie zahlen den Jahresbeitrag.

Art.8

Jungschützen sind alle Jugendlichen beider Geschlechter vom 17.bis 20.-igsten Altersjahr.

Art. 9

Alle Mitglieder sind in der Ausübung des aktiven Wahlrechts einander grundsätzlich gleichgestellt, so besitzen alle diese Mitglieder gleiches Stimmrecht bezüglich sämtlicher der Vereinsversammlung übertragenen Kompetenzen.

Art.10

Der Jahresbeitrag wird durch die Hauptversammlung nach Massgabe der finanziellen Verhältnisse bestimmt. Er wird durch Versammlungsbeschluss festgelegt. 

Art.11
Die Mitgliedschaft erlischt:
a) durch Austritt





b) durch Ausschluss

Art. 12
Der Ausschluss aus dem Verein erfolgt durch die Hauptversammlung oder durch eine ausserordentliche Vereinsversammlung. 

Er wird vollzogen :
a) bei nicht leisten der Beiträge




b) bei grober Pflichtverletzung, Widersetzung gegen Anordnung des 



    Schützenmeisters oder des Vorstandes




c) wenn ein Mitglied den Statuten nicht nachlebt und dem Verein   



    auswärts durch ungebührendes Verhalten Unehre zufügt.

Der Vorstand hat, sofern ihm obengenannte Vorkommnisse bekannt werden , den betreffenden Schützen einmal zu warnen. Angehörige der Armee, die sich den Anordnungen der zuständigen Vereinsorgane und der Aufsichtsbehörde auf dem Schiessplatz nicht fügen, sind der kantonalen Militärbehörde zu melden.

Art. 13

Mitglieder, welche austreten oder ausgeschlossen werden, haben keinen  Anspruch auf das Vereinsvermögen.

III. ORGANISATION
Art. 14
Die Organe des Vereins sind :
Hauptversammlung






Der Vorstand






Die Rechnungsrevisoren

Art. 15

Alljährlich im ersten Jahresquartal findet die Hauptversammlung statt. In die Befugnisse der Hauptversammlung fallen folgende Geschäfte:

Begrüssung, Wahl von 2 Stimmenzählern, Verlesen und Genehmigung des Protokolls, Jahresbericht des Präsidenten, Entgegennahme der Jahresrechnung und Revisorenbericht, Festsetzung des Jahresbeitrages, Erläuterungen zu den Vorschriften des Bundes und des Vereinsprogrammes, Ehrungen, Anträge des Vorstandes und eingereichte schriftliche Anträge der Mitglieder, Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren, Allgemeine Umfrage.

Ausserordentliche Generalversammlungen können einberufen werden:

- durch den Vorstand

- auf Begehren eines Fünftels der Vereinsmitglieder

Jede Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn deren Abhaltung den Mitgliedern durch Inserat oder Zirkular mindestens 10 Tage vorher unter Nennung der Traktanden bekanntgegeben wurde. Anträge müssen mindestens innert 3 Tagen nach erfolgter Publikation schriftlich an den Präsidenten erfolgen.

Die Abstimmungen geschehen, sofern nichts anderes beschlossen wird, durch offenes Handmehr. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident Stichentscheid, in allen anderen Fällen stimmt er nicht mit.

Art. 16

Die Delegierten für kantonale und Bezirksdelegiertenversammlungen werden vom Vorstand bestimmt. Sie haben Folge zu leisten.

Art.17

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Der Kassaabschluss ist auf den 31. Dezember vorzunehmen und an der Hauptversammlung mit dem Revisorenbericht vorzulegen.

Art. 18

Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt.

Er besteht aus:

Präsident
Aktuar ( Vizepräsident )
Kassier
1. oder 2. Schützenmeister

und Jungschützenleiter.

Im gleichen Jahr werden jeweils gewählt:

Präsident

Kassier

1. Schützenmeister

1 Rechnungsrevisor

Im anderen Jahr werden gewählt:

Aktuar

2. Schützenmeister

Jungschützenleiter

1 Rechnungsrevisor

Die Vorstandsmitglieder sind nach Ablauf der Amtsdauer wieder wählbar. Ihre Tätigkeit ist ehrenamtlich, sie sind jedoch vom Jahresbeitrag befreit. Sie erhalten als Entschädigung ein Nachtessen für den maximalen Betrag von gesamthaft Fr. 400.-- pro Jahr.

Art.19

Dem Vorstand obliegt:

die Vertretung des Vereins nach Aussen

Handhabung der Statuten und Vollzug der Vereinsbeschlüsse

Festsetzung und Vorbereitung der Traktanden und Anträge an die Hauptversammlung

Verwaltung des Vereinsvermögens

Vorbereitung des Jahresprogramms

Vorbereitung und Leitung der Schiessübungen und anderer Vereinsanlässe

Bestimmung der an Ehrenmitglieder zu verabreichenden Ehrengaben oder Geschenke

Beschlussfassung über einmalige, ausserordentliche Ausgaben bis zu einem Betrag von Franken 500.-- ( in Worten fünfhundert)

Bestimmung der Delegierten

Art.20

Der Präsident und der Aktuar führen durch Kollektivunterschrift die rechtsverbindliche Unterschrift für den Verein.

Art. 21

Jedes Vereinsmitglied, das fähig ist, eine Charge zu bekleiden und von der Hauptversammlung gewählt worden ist, hat für mindestens eine Amtsdauer dieses Amt zu übernehmen. Nach einem Unterbruch von 5 Jahren kann jeder wieder verpflichtet werden. 

Angehörige der Armee sind von dieser Verpflichtung entbunden.

Art. 22

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit offenem Handmehr, der Präsident stimmt mit.

Art.23

Der Vorstand ist befugt die Besorgung der verschiedenen Funktionen, soweit sie nicht schon durch die Natur der einzelnen Chargen gegeben sind, auf seine Mitglieder beliebig und den jeweiligen Verhältnissen entsprechend zu übertragen und zu verteilen.

a) Der Präsident beruft die Versammlung des Vereins und des Vorstandes ein und leitet diese. Er verfasst den Jahresbericht und trifft alle im Interesse des Vereins nötig erscheinenden Anordnungen, soweit sie nicht anderen Organen zufallen. Er besorgt die Korrespondenz des Vereins. Er visiert die durch den Kassier zu bezahlenden Rechnungen. 

b) Der Aktuar ist Vizepräsident und führt die Vereinsangelegenheiten bei dessen Abwesenheit. Er führt über alle Sitzungen und Versammlungen Protokoll. Je nach Bedarf kann der Präsident den Aktuar als Hilfe des Kassiers für die Ausgabe der Munition und der Standblätter einsetzen. 

c) Der Kassier besorgt das gesamte Rechnungswesen und den Einzug der Mitgliederbeiträge und ist gleichzeitig Munitionsverwalter. Er legt alljährlich auf die Hauptversammlung Rechnung ab. Zur Zahlung vorgewiesene Rechnungen sind vom Präsidenten zu visieren. 

d) Der Jungschützenleiter organisiert den Jungschützenkurs und bestellt das nötige Material selbständig. Er erstellt das Pflichtprogramm der Jungschützen und stellt das Schiessprogramm in Verbindung mit dem Präsidenten auf. 

e) Die Schützenmeister sorgen für die Führung der Standblätter sowie die Eintragung der Schiessresultate in das Schiessbüchlein oder militärischen Leistungsausweis und deren Rückgabe an die Schützen. Sie haben die Oberaufsicht und Leitung bei den Schiessübungen. Der erste und zweite Schützenmeister haben sich gegenseitig zu vertreten.

f) Die zwei von der Hauptversammlung gewählten Rechnungsrevisoren prüfen die vom Kassier abgelegte Rechnung und die Geschäftsführung des Vorstandes. über das Revisionsresultat erstatten die Revisoren schriftlichen Bericht an den Vorstand und an die Hauptversammlung.

IV.SCHIESSBETRIEB

Art. 24

Der Vorstand übernimmt die volle Verantwortung für den Schiessbetrieb, einschliesslich der Berichterstattung. Die Leitung des Schiessbetriebes darf nur solchen Mitgliedern anvertraut werden, die einen vom Bund veranstalteten Schützenmeisterkurs oder Jungschützenleiterkurs mit Erfolg bestanden haben.

Art. 25

Die Versammlung beschliesst, an welchem auswärtigen Schiessen der Verein als Sektion teilnimmt. Er entschädigt die Teilnehmer je nach Stand der Vereinskassa. Der Vorstand entscheidet, ob Schützen, welche an einem Gruppenschiessen teilnehmen, der Gruppendoppel durch den Verein oder die Gruppe selbst zu bezahlen ist. Alle Mitglieder, welche sich zu einem Anlass angemeldet haben und nicht erscheinen, haben die entstandenen Unkosten selber zu tragen oder haben selber für geeigneten Ersatz zu sorgen.

Die Gruppenpreise bleibt Eigentum des jeweiligen besten Gruppenschützen und kommt nicht ins Vereinslokal.

V. ALLGEMEINES UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 26

Sämtliche Bekanntmachungen des Vereins erfolgen durch Anschläge oder mittels Bekanntmachung im Bezirksamtsblatt.

Art. 27

Die Statuten können jederzeit ganz oder teilweise revidiert und ergänzt werden.

Der Vorstand erstattet darüber Bericht und Antrag an der nächsten Hauptversammlung, welche die weiteren Beschlüsse fasst. Jede Statutenänderung erlangt nur durch 2/3 Mehrheitsbeschluss Gültigkeit.

Art. 28

Das Vereinsvermögen darf nie unter den Mitgliedern verteilt werden.

Art. 29

Die Auflösung des Vereins kann erfolgen, wenn die Zahl der schiessenden Mitglieder unter 10 gesunken ist oder durch Beschluss von 3/4 aller Mitgliederstimmen oder wenn sich keine Mitglieder mehr bereit erklären, Funktion des Vorstandes zu übernehmen oder weiterzuführen.

Art.30

Allfällig übrigbleibendes Vereinseigentum sowie das gesamte Vereinsvermögen ist dem Gemeinderat von Seewis-Dorf zur Aufbewahrung zu übergeben zu Handen eines später sich bildenden Schützenvereins Seewis, welcher den in Art. 1 umschriebenen Zweck erfüllt und Mitglied des Kantonalschützenverein ist.

Art. 31

Jedes Mitglied anerkennt durch seinen Beitritt zum Schützenverein Seewis - Dorf ohne Vorbehalt dessen Statuten und verpflichtet sich, denselben sowie den Beschlüssen und Weisungen der zuständigen Vereinsorgane nachzukommen.

Art. 32

Vorstehende Statuten sind in der heutigen Hauptversammlung angenommen worden und treten nach Genehmigung durch die kantonale Militärbehörde in Kraft. Die bisherigen Statuten vom 1. April 1977 sowie hierauf bezügliche Protokollbeschlüsse werden dadurch aufgehoben.

Im Namen des Schützenverein Seewis-Dorf





Der Präsident:



Der Aktuar
Seewis, den


A.P. Lietha




H. Aebli

geprüft durch den Bündnerischen Schützenverband

Silvaplana, den
........................




..........................

genehmigt durch das Kant. Militärdepartement des Kantons Graubünden

Chur, den

........................




..........................

